
   

  

 

      
          

       
      

      

  

  

   

        
     

 

 
    

        
       

     
       

        
       
    

     
        

  
  

  
 

        
          

      

    
  

       
   

Deutscher Bundestag Drucksache 19/17135 

19. Wahlperiode 12.02.2020 

Antrag 

der Abgeordneten Fabio De Masi, Jörg Cezanne, Gökay Akbulut, Klaus Ernst, 
Susanne Ferschl, Dr. André Hahn, Ulla Jelpke, Jan Korte, Michael Leutert, 
Thomas Lutze, Pascal Meiser, Niema Movassat, Martina Renner, Bernd 
Riexinger, Friedrich Straetmanns, Alexander Ulrich, Dr. Sahra Wagenknecht, 
Hubertus Zdebel und der Fraktion DIE LINKE. 

Steuerbetrug durch Umsatzsteuer-Karusselle stoppen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Systematischer Betrug mit der Umsatzsteuer ist keine neue Entwicklung (Spiegel.de, 
Mutmaßlicher Steuerbetrug. Forscher attestieren EU hohen Handelsüberschuss – mit 
sich selbst, 07.01.20). 

Bei einem sogenannten Umsatzsteuer-Karussell wird dabei – vereinfacht dargestellt – 
Handelsware nach einem Gesamtplan unter Einbeziehung von mehreren Unterneh-
men, zum Teil in anderen Mitgliedstaaten der EU, in einer Lieferkette verkauft, wobei 
planmäßig ein Unternehmen in der Kette die Umsatzsteuer auf seine Verkäufe zwar in 
Rechnung stellt, die eingenommene Steuer aber nicht abführt. Entscheidend für den 
Erfolg eines Umsatzsteuer-Karussells ist, dass sich das Karussell möglichst schnell 
dreht und so ein und dieselbe Ware ständig „im Kreis herum“ verkauft wird und immer 
wieder beim Erstverkäufer landet. Denn mit jedem Warenumlauf können die Beteilig-
ten den Profit aus hinterzogener Umsatzsteuer erhöhen. 

Das europäische Journalismusprojekt „Grand Theft Europe“ unter Leitung des Recher-
chezentrums Correctiv berichtete im Mai 2019, dass die europäischen Staaten durch 
organisierten Betrug nach Schätzung der EU-Kommission jährlich 50 Mrd. Euro ver-
lieren. Allein in Deutschland werden die Steuerzahler*innen damit mutmaßlich um 
einen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr geprellt (https://correctiv.org/top-sto-
ries/2019/05/06/grand-theft-europe/). 

Nach Schätzungen des Instituts für Weltwirtschaft Kiel vom Januar 2020 entfallen ca. 
30 bis 60 Mrd. Euro des statistischen Handelsbilanzüberschusses der EU mit sich 
selbst in Höhe von 307 Mrd. Euro im Jahr 2018 auf Umsatzsteuerbetrug (www.ifw-
kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2020/eu-hat-hohen-handelsueber-
schuss-mit-sich-selbst-ein-grund-offenbar-umsatzsteuerbetrug-im-grossen-stil/). Ver-
mutlich sind Umsatzsteuer-Karussellgeschäfte ein Hauptgrund für diese Abweichun-
gen bei der Handelsbilanz. 

Es ist geboten, diesem beträchtlichen Steuerbetrug sowohl durch Sofortmaßnahmen 
als auch durch EU-weit koordinierte Maßnahmen entschieden entgegenzutreten. 

https://correctiv.org/top-sto
https://07.01.20
https://Spiegel.de
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II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  

unverzüglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem folgende Sofortmaßnahmen 
gegen Karussellbetrug bei der Umsatzsteuer festgelegt werden: 

a) Eine monatliche Abgabepflicht von Umsatzsteuervoranmeldungen für neu ge-
gründete Unternehmen, sofern diese nicht ausdrücklich vom zuständigen Finanz-
amt von der Verpflichtung zur monatlichen Abgabe befreit werden. 

b) Die Normierung der Möglichkeit, die deutsche Steuernummer und Umsatzsteue-
ridentifikationsnummer zu versagen oder zeitnah zu entziehen (z. B. bei Miss-
brauchsfällen wie objektiv falschen Umsatzsteuererklärungen, Mehrfachnutzun-
gen). 

c) Hinreichende Auskunftsmöglichkeiten zu Finanzinformationen für die Strafver-
folgung zu gewährleisten, indem 

aa) § 95 StPO dergestalt geändert wird, dass Banken verpflichtet sind, Informa-
tionen über den Kontoinhaber, den Verfügungsberechtigten sowie über 
Kontobewegungen innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Aus-
kunftsersuchens zu erteilen und 

bb) ein direktes Auskunftsersuchen von innerhalb der EU an Banken ermöglicht 
wird. Banken sollen auch außerhalb der EU geführte Konten beauskunften 
und als ultima ratio über eine vorläufige Sicherung von Kontoguthaben ver-
fügen können. 

d) Die schnellere und effektivere Erkennung und Festsetzung von möglicherweise 
inkriminierten Zahlungsströmen, d. h., bevor diese z. B. auf Zahlungsplattfor-
men/Alternative Banking Platforms in Drittstaaten gelangen, durch eine wirk-
same Gesamtstrategie zur Geldwäschebekämpfung (Bundestagsdrucksache 
19/11098). 

III. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung des Weiteren auf, 

die Wirksamkeit eines generellen Reverse-Charge-Verfahrens (Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft), eines Split-Payment-Verfahrens (in Nettobetrag und Umsatzsteuer 
aufgeteilte Konten) sowie einer elektronischen Echtzeitüberwachung von Transaktio-
nen (v. a. von steuerpflichtiger Leistung mit Ausweis der Umsatzsteuer und entspre-
chendem Vorsteuerabzug) und die damit verbundenen Änderungen der EU-Mehrwert-
steuer-Richtlinie zu evaluieren. Eine mögliche Kombination der genannten Maßnah-
men sollen ebenso geprüft werden wie eine effektive Einbeziehung des Steuerbetrugs-
Frühwarnsystems TNA. Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag Anfang 
2021 einen entsprechenden Bericht vor. 

Berlin, den 11. Februar 2020 

Amira Mohamed Ali, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion 
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